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Flurbereinigung Gleiszellen-Gleishorbach II 
Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 

 

I. Feststellung 

Die den Teilnehmern bekannt gegebenen Ergebnisse der erneuten Wertermittlung wer-
den hiermit gemäß § 32 Satz 3 FlurbG 

f e s t g e s t e l l t .  

 

II. Hinweis: 

Die am 18.10.2010 festgestellten Ergebnisse der Wertermittlung des alten Bestandes 
vor Durchführung von Baumaßnahmen bilden die verbindliche Grundlage zur Berech-
nung des Abfindungsanspruches. 

Die Ergebnisse der erneuten Wertermittlung bilden die verbindliche Grundlage für die 
Berechnung 

• der Landabfindung und Geldausgleiche 
• der Geld- und Sachbeiträge 

 

Begründung 

1. Sachverhalt: 

Die Wertermittlung der Grundstücke wurde vom 31.08.2004 bis 21.09.2004 und am 
07.05.2009 von einem amtlichen Sachverständigen nach §§ 27 bis 30 FlurbG durchge-
führt. 

Infolge der Neugestaltung nach dem Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen 
Anlagen (Plan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz) mussten Teile des Flurbereinigungs-
gebietes gemäß § 44 FlurbG erneut bewertet werden. Diese erneute Wertermittlung ist 
am 26.10.2011 von einem Sachverständigen unter Beteiligung des Vorstandes der Teil-
nehmergemeinschaft durchgeführt worden. 

Die erneute Wertermittlung hat die Ergebnisse erbracht, die zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten ausgelegen haben und ihnen im Anhörungstermin am 22.02.2012 erläutert 
worden sind. 

Einwendungen gegen die erneute Wertermittlung wurden von den Beteiligten nicht vor-
gebracht. 



 

2. Gründe 

2.1 Formelle Gründe 

Die Werte der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke wurden nach § 28 des FlurbG 
von amtlichen Sachverständigen ermittelt. 

Die Auswahl der Sachverständigen und die Durchführung der Wertermittlung sind sach-
gerecht erfolgt (§ 31 FlurbG). 

Bei der Offenlegung sind keine Einwendungen vorgebracht worden 

Die formellen Voraussetzungen zum Erlass dieses Verwaltungsaktes nach § 32 FlurbG 
sind gegeben. 

2.2 Materielle Gründe 

Zur Senkung der Kosten für die Außenwirtschaft sind Teilflächen des Verfahrensgebie-
tes durch Baumaßnahmen verbessert worden. Für die sachgerechte Bemessung der 
neuen Grundstücke und zur Ermittlung der Geld- und Sachbeiträge sind diese Flächen 
mit dem neuen Wert zu Grunde zu legen. 

Die materiellen Voraussetzungen zum Erlass dieses Verwaltungsaktes nach § 32 FlurbG 
sind gegeben. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines Monats ab dem ersten Tag der Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz,  
Konrad-Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt 

oder wahlweise bei der  

Spruchstelle für Flurbereinigung Rheinland-Pfalz 
Kaiser-Friedrich-Straße 1, 55116 Mainz 

einzulegen. 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, 
wenn der Widerspruch noch vor dem Ablauf der Frist bei einer der o.g. Behörden einge-
gangen ist. 

Hinweis: Der Widerspruch kann nicht per E-Mail eingelegt werden. 

 

Im Auftrag 

     gez. 

Gerd Hausmann 


